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ll. strafrechtliche Abteilung

Bundesrichterin Koch, als Einzelrichterin,
Ge richtssch reibe r Cl6ment.

lTmakers GmbH,
Döbeligut 4, 4665 Oftringen,
handelnd durch Bilgin Alijevic,
lTmakers GmbH, Döbeligul 4,4665 Oftringen,
Beschwerdefüh re rin,

gegen

Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau,
Frey- H eros6-Strasse 20, 5001 Aarau,
Beschwe rdegegne rin.

N ichtan handnah m e: Nichteintreten.

Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts des
Kantons Aargau, Beschwerdekammer in Stralsachen,
vom 2s. Juli 2024 ]SBK.2O24.62).

Gegensland

Besetzung



Erwägungen:

1.

Am 19. November 2023 erstattete die Beschwerdeführe rin, handelnd
durch Bilgin Alijevic, bei der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm (nach-
folgend: Staatsanwaltschaft) sowie der Regionalpolizei Zofingen Straf-
anzeige gegen die Worldline Schweiz AG (nachfolgend: die Beschul-
digte) wegen Nötigung. Bilgin Alijevic wurde am 22. November 2023
polizeilich als Auskunltsperson einvernommen. Er stellte gleichentags
Strafantrag und konstituierte sich als Zivil- und Strafkläger.

Am 6. Februar 2024 vefiügle die Staatsanwaltschaft die Nichtanhand-
nahme des Verfahrens, was von der Oberstaatsanwaltschaft des
Kantons Aargau am 8. Februar 2024 genehmigt wurde. Die von der
Beschwe rdefü h rerin am 27. Febtuat 2O24 beim Obergericht des
Kantons Aargau (nachfolgend: Obergericht, Vorinstanz) erhobene
Beschwerde wurde mit Entscheid vom 25. Juli 2024 abgewiesen.

Dagegen gelangt die Beschwerdef üh re rin mit Beschwerde in Straf-
sachen vom 16. September 2024 ans Bundesgericht und beantragt im
Hauptpunkt, es sei das Urteil des Obergerichts aulzuheben, es sei die

N ichtan handnah meverfü g ung der Staatsanwaltschaft aufzuheben und

diese sei anzuweisen, das Strafverfahren gegen die Beschuldigte zu
eröffnen. Eventualiter sei das Verfahren zur Neubeurteilung an die

Staatsanwaltschalt zurückzuweisen.

2.

Gegenstand des bu ndesgerichtlichen Ver{ahrens ist ausschliesslich
der angefochtene Entscheid des Obergerichts vom 25. Juli 2024 (vgl.

Art. 80 Abs. 1, Art. 90 BGG). Soweit mehr verlangt oder thematisiert

wird, als von der Vorinstanz beurteilt wurde, isl darauf von vornherern
nicht einzutreten (vgl. BGE 142 I 155 E. 4.4.2i 136 ll 457 E. 4.2; 136

v 362 E.3.4.2).

3.

Die Beschwerde hat ein Begehren und eine Begründung zu enthalten
(Art.42 Abs. 1 BGG). ln gedrängter Form ist darzulegen, inwie{ern der

angefochtene Entscheid Recht verletzt (Art.42 Abs.2 BGG). Um den

Begründu ngsanforderunge n zu genügen, muss die beschwerdelüh ren -

de Partei mit ihrer Kritik bei den als rechtsleh lerhaft erachteten

Erwägungen der Vorinstanz anselzen (BGE 146 lV 297 E. 1.2 mil
Hinweis). Das bedeutet, dass die Rechtsschrilt aul den angefochtenen

Entscheid und seine Begründung Bezug nehmen und sich damit
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auseinande rsetzen muss (BGE 143 ll 283 E. 1.2.2; 140 lll 86 E. 2; je
mit Hinweisen). Aul ungenügend begründete Rügen oder bloss allge-
mein gehaltene appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt
das Bundesgericht nicht ein (BGE 148 lV 356 E. 2.1, 39 E.2.6i 147
lV 73 E. 4.1 .2; je mit Hinweisen).

Die Privalklägerschalt ist zur Beschwerde in Stralsachen nur berech-
tigt, wenn der angelochtene Entscheid sich aul die Beurteilung ihrer
Zivilansprüche auswirken kann (Art.81 Abs. 1 lit. b Ziff.5 BGG). Die
Rechtsprechung stellt strenge Anforderungen an die Begründung der
Legitimation, insbesondere wenn sich die Beschwerde - wie vor-
liegend - gegen die N achtanhand nah me oder Einstellung eines
Verfahrens richtet (ausf ührlich hierzu Urteile 7B_182 12024 vom
26. März 2024 E.2.1 .2i 78_1812024 vom 14.März 2024 E.2; je mit
Hinweisen).

4.

Die Beschwerde Iührt im Abschnitt "Formelles" aus, dte Beschwerde-
führerin sei "als Partei des Ver{ahrens" zur Beschwerde legitimiert.
Näher begründet wird die Legitimation nicht. An anderer Stelle der
Beschwerdesch rift wird sodann geltend gemacht, das angeblich stral-
bare Verhalten der Beschuldigten habe bei der Beschwerdefüh rerin

eine "Schädigung der Bonitäi" verursacht, wodurch sie "massive
wirtschaftliche Schäden" erlitten habe (Beschwerde, S. 5 i.; in den ein-
leitenden Bemerkungen), ihr seien "erhebliche iinanzielle und wirt-
schaltliche Schäden" enlstanden (Beschwerde, S.8; bei den Ausfüh-
rungen zum angeblichen Betrug), und sie habe durch die Einstellung
der Dienstleistungen "schwerwiegende finanzielle Verluste" davonge-
tragen (Beschwerde, S. 10; bei den Auslührungen zur behaupteten
Nötigung).

Damit fehlt in der Beschwerde eine hinreichende Begründung,
inwiefern der Beschwerdeführerin eine Zivilforderung zustehen und sie

als Privatklägerin im Sinne von Art.81 Abs. 1 lit. b Ziff.5 BGG zur

Beschwerde berechtigt sein soll, was für die Sachlegitimation erforder-

lich wäre. Selbst wenn das angebliche Verhalten der Beschuldigten für

die angeführten "Schäden" kausal wäre, ergibt sich daraus nicht ohne

Weiteres ein Zivilanspruch im Sinne von Art.81 Abs. 1 lit. b Zitf.5
BGG. Eine solche hätte, insbesondere wenn ein grundsätzlich ersatz-

fähiger Schaden in Form eines entgangenen Gewinns (vgl. dazu nur

BGE 132 lll 379 E. 3.3.3) geltend gemacht werden sollle (was die

Beschwe rdelü h rerin nicht einmal behauptet), eine eingehende Begrün-

dung, namentlich der Ansp ruchsvoraussetzu nge n, erfordert. Vor allem
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der erliltene Schaden wäre genau zu substanziieren und, soweit
möglich, zu beziffern gewesen (vgl. Urteile 78 182/2024 vom 26. März
2024 E. 2.1 .2; 78_1812024 vom 14. März 2024 E.2: 78_7912O22 vom
10. Januar 2024 E. 1 .1 und 1 .3; je mit Hinweisen). Entsprechende
Ausführungen fehlen in der Beschwerde jedoch vollständig. Damit
kommt sie den Begründu ngsanfo rderungen offensichtlich nicht hinrei-
chend nach, weshalb nicht auf die Beschwerde einzutrelen isl.

5.

Die Beschwerdefü h rerin rügl ferner keine Verletzung von Verfahrens-
rechlen, deren Missachtung einer formellen Rechlsve rweige ru ng

gleichkommt ("Star-Praxis"; BGE 146 lV 76 E.2; 141 lV 1 E. 1.1),
weshalb auch unter diesem Titel nicht auf die Beschwerde einzutreten
ist.

6.

Auf die Beschwerde ist mangels hinreichender Begründung der Legiti-
mation im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten. Die Gerichts-
kosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG).
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Demnach erkennt die Einzelrichterin:

't.

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten

2.

Die Gerichtskosten von Fr.800.-- werden der Beschwerdefüh rerin
auferlegt.

3.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kanlons
Aargau, Beschwerdekammer in Strafsachen, schriJtlich mitgeteilt.

Lausanne. 1. November 2024

lm Namen der ll. strafrechllic h e n Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

e Einzelrichte rin: Der Gerichtsschreiber:

Clöment
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#E CH - 1000 Lausanne l4
Tel.021 318 91 49

Bundesgerlcht

Trlbunal f6d6ral

Tribunale lederale

Tribunal lederal

vom 2211 2024
lhre Bestellnummer

UID

Seite 1 / 1

7B_100512024
100062075'l
cHE-113.606.253 MWST

Rechnung 35260694

Bundesgericht, CH-1 000 Lausanne 1 4

lTmakers GmbH
Bilgin Alijevic
Döbeligut 4
4665 Oftringen

email: fi nanzdiensl@bger.ch

Urteil vom / Dossier-Nr. 01.1 1.2024 I 78 100512024

vertreten durch

gegen Oberstaatsanwaltschaft Kt. Aargau

Gerichtsgebühr CHF 800.00

Total
Kostenvorschuss vom 07.10.2024

CHF
CHF

800.00
-800.00

Sa ldo CHF 0.00

V€rlang€n Sie unsere E-Rechnungl Paplerlos, einrach und sicher.


